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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 27.04.2021 

bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südlich der 

Bahnhofstraße“ im Ortsteil Holtwick 

  

Anlage XIII zur SV X/107 

 
Untere Naturschutzbehörde 
Der Hinweis, dass sich der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes innerhalb des 
Geltungsbereiches des Landschaftsplans "Rosendahl" befindet, dieser jedoch keine 
widersprechenden Festsetzungen für den Bereich trifft, wird zur Kenntnis genommen. Der 
Hinweis, dass der Landschaftsplan an dieser Stelle gem. § 20 Abs. 4 
Landesnaturschutzgesetz mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes zurückweicht, wird ebenfalls 
zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis, dass das ermittelte Biotopwertdefizit durch geeignete Maßnahmen oder durch 
den Erwerb von entsprechenden Ökopunkten zu kompensieren ist, wird zur Kenntnis 
genommen. Der Nachweis der notwendigen Biotopwertpunkte erfolgt bis zum 
Satzungsbeschluss. 
 
Brandschutzdienststelle 
Der Hinweis, dass eine Löschwasserentnahme aus dem Rückhaltebecken nur dann möglich 
ist, wenn die Anforderungen der DIN 14210 für Löschwasserteiche erfüllt werden und 
Löschwasser in Form eines Dauerstaus jederzeit verfügbar ist, wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Genehmigungsverfahren berücksichtigt.  
Der Hinweis, dass eine abschließende Beurteilung des Bebauungsplanes weiterhin erst nach 
Vorlage von Informationen zur Ausführung der Löschwasserentnahmestelle, zur 
Wasserhaltung sowie zur Anfahrbarkeit der Löschwasserentnahmestelle durch die Feuerwehr 
möglich ist, wird zur Kenntnis genommen.  
Im Bebauungsplan sind die notwendigen Flächen zunächst planungsrechtlich gesichert. Die 
geforderten Informationen werden im Rahmen der Genehmigungsplanung zu den geplanten 
Bauvorhaben beigebracht. 
Da das Plangebiet gemeinsam mit den Flächen des südlich angrenzend bestehenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Schlattkamp“ genutzt wird, wird zur Bereitstellung 
des Löschwassers auf das dortige Regenrückhaltebecken zurückgegriffen, indem eine für das 
Gewerbegebiet ausreichende Löschwassermenge vorgehalten wird. 
Der Hinweis auf das notwendige Löschwasservolumen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


